
   

Universitätsstadt Siegen, 06.05.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Rates vom 02.03.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
4. Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2022 
 

 
4.5 6. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern 

vom 16.02.1999 
hier: Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2022 

 
Vorlage Nr. VL 809/2022  

 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 6. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die 
Erhebung von Grundsteuern vom 16. Februar 1999 gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage, mit 
der Änderung, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B (für die Grundstücke) ab dem 
01.01.2022 von 525 v. H. um 60 %-Punkte auf 585 v. H. angehoben wird. 
 
Beratungsergebnis: in geheimer Abstimmgung; 35 Stimmen dafür, 33 dagegen, 0 Enthal-
tungen 
 
 12. Rat 02.03.2022 
 
 
 




